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S i t z u ng s v o r l a ge  

Nr.: 193/2006 

ausgefertigt am: 19. Oktober 2006 

Fachamt: Sitzungsservice 

 

zu beteiligende  
Gremien: 

- Kreistag 

 

 
 
 
Festsetzung der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder des Kreisausschusses 
 

Nach § 49 NLO besteht der Kreisausschuss aus dem Landrat, sechs stimmberechtigten Kreistagsabgeord-
neten und den Mitgliedern nach § 47 Abs. 4 NLO (Grundmandatsinhaber, soweit die Fraktionen von diesem 
Recht Gebrauch machen). Der Kreistag kann vor der Wahl der Mitglieder des Kreisausschusses für die 
Dauer der Wahlperiode beschließen, dass dem Kreisausschuss zwei oder vier weitere stimmberechtigte 
Kreistagsabgeordnete angehören. 

Die Hauptsatzung kann nach § 49 Satz 3 NLO bestimmen, dass dem Kreisausschuss auch andere Beamte 
auf Zeit mit beratender Stimme angehören. Nach § 6 der Hauptsatzung des Landkreises Cuxhaven vom 
11.12.1996 (zuletzt geändert durch Satzung vom 24.02.2004), gehören dem Kreisausschuss die weiteren 
Beamten auf Zeit des Landkreises an.  

In den letzten Wahlperiode gehörten dem Kreisausschuss neben dem Landrat 10 weitere stimmberechtigte 
Kreistagsabgeordnete an. Die Zusammensetzung des Kreisausschusses hat sich bewährt und sollte auch 
für die neue Wahlperiode festgelegt werden. 

Beschlussvorschlag: 

Nach § 49 Satz 2 NLO gehören dem Kreisausschuss für die Dauer der 
Wahlperiode vier weitere stimmberechtigte Kreistagsabgeordnete (ein-
schließlich des Landrats insgesamt 11 stimmberechtigte Kreistagsmitglieder) 
an. 

B i e l e f e l d  


